Stadt Plauen SPlTZEN

FB Haupt-und Personalverwaltung STA DT

Kommunale Statistikstelle
PLAUEN

Methodenbericht

Qualifizierter Mietspiegel
Anpassung 2026







Inhaltsverzeichnis

ST g 1T (U1 oo OO PO P PP PP POPPPPTPOTPPPI 1
1.  Ablauf der MietSpiegel-ANPASSUNG ....ceiii ittt et e e et r e e e sb e e e e sreeeeean 2
2. MethodiSChe VOrgENENSWEISE .......uiiiiiiic e e e e e e s st e e e e e e e e aaans 2
2.1.  Grundprinzip der FOrtSChreibDUNG .......coiiiii i e e e reeeee s 2
Y €1V 3o [0 TS U 11 = SO 3
FZ T {[od o o (o] o 1= SR 3
N B T (=Y 1= T4 o T o1 o SR 4
P2 ST B T (= 4 =T 0TV | 2 OO PRSP RPPRP 5
2.6.  Datenaufbereitung und PlausibiliSIEMUNG ........ccooiiiiiiiiiiiii e 5
2.7. Ermittlung des ANPASSUNGSINAEX ....ccoiuiiiiiiiiiieiiiiee ettt e e e 8
3. Wohnwertmerkmale und MietSpiegelStruKtUr ..........cooiiiiiiiiie e 9
4. ZUSAMMENTASSUING c.etiiiiiiiiii et e et e et e e et e e e e e aab e e e e e anbre e e e anbneeeeanene 10
F N g1 =T = o F PO P PP TPPPPPPPPPPP 11

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Verteilung der Vermietertypen in der Grundgesamtheit............cccccovviiiiiniinie e 6
Tabelle 2 - AUSTAIIGIUNGE........oooiiiie ettt e e st e e et e e e e 7
Tabelle 3 - Vergleich ENtWiCKIUNG KENNWEITE ........ccoiiiiiiiiiiiie ettt 8
Tabelle 4 — BaSiSMIELPIEISE 2026 .........uuuuuuuuurrrruereiernrseeusreusesrsrererereree....———.—————————.———.—.—.—.—.————————————————— 9
Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - MIeter-Frag@hOgEN .......cooo ittt e et e e e abb e e s sba e e e e sbbeeeeans 12
Anlage 2 - Vermieter-FragebOgeN ........uuii ittt 14
Anlage 3 - Rechtliche UNterriCRIUNG ...........uuiuiiiiiiieiiiiiiieieieieeieie e s e eaeseeesesrseeesesrsrnrsrnrnrnrnrnnes 16
Anlage 4 - WohnlagenKarte 2024 ..........ooo ittt et e e e e e e e e eab e e e e e e e e e s e anneeees 18

Anlage 5 - Zu- und Abschléage flir Wohnmerkmale 2024 ...........oooiiiiiiiiiaiiiiieeee e 19


file://///Datensrv/Einwohner/12.1%20Methoden,%20Technik%20und%20Veröffentlichungen/12.11%20Methoden,%20Technik/12.11.02%20Methoden,%20Definitionen/Mietspiegel/Aktualisierung%20Mietspiegel%2025/Veröffentlichung/2026-05-11_MSp_A26_Methodenbericht-druck.docx%23_Toc229989895

Methodenbericht
zur Mietspiegel-Anpassung 2026

Einleitung

Fur die Stadt Plauen wurde zum Stichtag 01.09.2023 erstmals ein qualifizierter Mietspiegel erstellt.
Dieser bildet gem&R den gesetzlichen Vorgaben des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB) eine Ubersicht
Uber die ortsublichen Vergleichsmieten fur nicht preisgebundenen Wohnraum vergleichbarer Art,
GroRRe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage.

GemalR 8§ 558d Abs. 2 BGB sind qualifizierte Mietspiegel nach zwei Jahren der Marktentwicklung
anzupassen. Diese Fortschreibung kann entweder auf Basis des Verbraucherpreisindex oder durch
eine erneute empirische Erhebung erfolgen. Fir die Stadt Plauen wurde entschieden, die
Fortschreibung 2026 auf Grundlage einer empirischen Stichprobenerhebung vorzunehmen.

Ziel der Fortschreibung ist es, die im Mietspiegel 2024 ausgewiesenen Mietniveaus unter
Berucksichtigung der aktuellen Marktentwicklung zu aktualisieren und weiterhin eine verlassliche
Grundlage zur Ermittlung der ortstiblichen Vergleichsmiete bereitzustellen.

Im Unterschied zur erstmaligen Erstellung des Mietspiegels erfolgt im Rahmen der Fortschreibung keine
vollstandige Neuerhebung aller Wohnwertmerkmale. Stattdessen wird auf Basis ausgewahlter zentraler
Merkmale — insbesondere der Nettokaltmiete, der Wohnflache sowie relevanter Zeitpunkte des
Mietverhéltnisses — ein stadtbezogener Anpassungsindex ermittelt. Dieser ermdglicht eine statistisch
fundierte Fortschreibung der bestehenden Mietspiegelwerte.

Der fortgeschriebene Mietspiegel bleibt ein qualifizierter Mietspiegel im Sinne des 8§ 558d BGB, da er
nach anerkannten wissenschaftlichen Grundséatzen erstellt wurde und von den Interessenvertretern der
Mieter und Vermieter sowie der Stadt anerkannt wird.

Die Fortschreibung wurde durch die kommunale Statistikstelle der Stadt Plauen durchgefuhrt und durch
die Arbeitsgruppe fachlich begleitet. In dieser Arbeitsgruppe waren vertreten:

Mit Stimmrecht

. Vogtlandischer Mieterverein e.V.
. Haus & Grund Plauen-Vogtland e.V.
. Stadt Plauen

Ohne Stimmrecht, in beratender Funktion

. WBG - Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
. AWG - Wohnungsgenossenschaft Plauen eG

. im Stadtrat vertretene Fraktionen

. Gutachterausschuss des Vogtlandkreises

. Vertreter der Stadtverwaltung Plauen

Die Fortschreibung erfolgte unter Orientierung an den Handlungsempfehlungen des Bundesinstitutes
fur Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Der vorliegende Methodenbericht dokumentiert die methodischen Grundlagen der Fortschreibung, die
Datenerhebung, die Aufbereitung sowie die Ableitung des Anpassungsindex.

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird bei personenbezogenen Bezeichnungen das generische
Maskulinum verwendet. Die verkurzte Sprachform hat lediglich redaktionelle Grinde, die
ausschlieRBliche Verwendung der ménnlichen Form soll geschlechtsunabhéngig verstanden werden.



1. Ablauf der Mietspiegel-Anpassung

Die Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels fir die Stadt Plauen zum Stichtag 01.09.2025 erfolgte
auf Grundlage einer empirischen Stichprobenerhebung.

Im Rahmen der projektbegleitenden Arbeitsgruppe wurde am 20.01.2025 einstimmig beschlossen, die
Fortschreibung mittels empirischer Stichprobenerhebung durchzufiuihren. Dieses Vorgehen entspricht
den gesetzlichen Mdéglichkeiten gemaf3 § 558d Abs. 2 BGB.

Alternativ ware eine Fortschreibung auf Grundlage des Verbraucherpreisindex zulédssig gewesen. Die
Arbeitsgruppe sprach sich bewusst gegen eine ausschlieBliche Fortschreibung auf Grundlage des
Verbraucherpreisindex aus, da dieser die allgemeine Preisentwicklung privater Haushalte abbildet,
jedoch die spezifische Entwicklung des Plauener Wohnungsmarktes nur eingeschrénkt widerspiegeln
kann. Durch die Durchfiihrung einer empirischen Strichprobenerhebung sollte eine starker am lokalen
Mietmarkt orientierte Fortschreibung ermdéglicht werden. Erganzend wurde vereinbart, die Ergebnisse
der Stichprobenfortschreibung im Nachgang mit einer Fortschreibung auf Basis des
Verbraucherpreisindex zu vergleichen. Eine parallele Berechnung im laufenden Entscheidungsprozess
erfolgte bewusst nicht, um mdogliche Verzerrungen oder Interessenkonflikte bei der Auswahl des
Fortschreibungsverfahrens zu vermeiden. Gleichzeitig sollte hierdurch die Mdglichkeit geschaffen
werden, die unterschiedlichen Fortschreibungsanséatze nachtraglich vergleichend zu betrachten und
hieraus Erkenntnisse fir zuklnftige Fortschreibungsentscheidungen abzuleiten.

Die Konzeption und Durchfihrung der Fortschreibung, einschlieBlich der empirischen Erhebung,
erfolgte vollstandig durch die kommunale Statistikstelle der Stadt Plauen.

Die Ermittlung der Grundgesamtheit sowie die Ziehung der Stichprobe wurden auf Basis der
verfugbaren Registerdaten mit Stand 01.08.2025 durchgefiihrt. Ziel war es, eine moglichst hohe
Aktualitat und Nahe zum Stichtag 01.09.2025 sicherzustellen und stichprobenbedingte Ausfélle durch
zwischenzeitliche Veranderungen zu minimieren.

Die Erhebungsphase erstreckte sich insgesamt vom 25.08.2025 bis zum 04.01.2026 und gliederte sich
in eine Mieter- und eine Vermieterbefragung (konsekutive Befragung):

. Die Mieterbefragung wurde im Zeitraum vom 25.08.2025 bis zum 10.10.2025
durchgefuhrt.
Postalisch eingehende Mieter-Fragebogen, die nach diesem Zeitraum eingingen, wurden
im Rahmen der Datenaufbereitung weiterhin beriicksichtigt.

. Die Vermieterbefragung erfolgte im Zeitraum vom 30.10.2025 bis zum 04.01.2026.

Nach dem 04.01.2026 wurden keine weiteren Fragebtgen oder Datensatze — weder von Mietern noch
von Vermietern — in die Auswertung aufgenommen.

Die im Rahmen der erstmaligen Mietspiegelerstellung entwickelte Wohnlagenkarte wurde unverandert
Ubernommen.

Nach Abschluss der Datenerhebung erfolgten die Erfassung, Prifung und Aufbereitung der Daten sowie
die statistische Auswertung durch die kommunale Statistikstelle im Zeitraum von Januar bis Méarz 2026.

Die ersten Auswertungsergebnisse wurden der projektbegleitenden Arbeitsgruppe am 27.01.2026
vorgestellt. Die finalen Ergebnisse wurden am 17.03.2026 prasentiert und durch den Arbeitskreis und
den Interessenvertretern einheitlich angenommen.

2. Methodische Vorgehensweise

2.1.Grundprinzip der Fortschreibung

Ein wesentliches Merkmal qualifizierter Mietspiegel ist die regelmafRige Aktualisierung der zugrunde
liegenden Daten. Gemald § 558d Abs. 2 BGB ist ein qualifizierter Mietspiegel nach zwei Jahren der
Marktentwicklung anzupassen.

Fur die Stadt Plauen erfolgt die Fortschreibung des Mietspiegels 2026 auf Grundlage einer empirischen
Stichprobenerhebung. Ziel ist es, die im Mietspiegel 2024 ausgewiesenen Mietniveaus unter
Berucksichtigung der zwischenzeitlichen Marktentwicklung fortzuschreiben.



Im Unterschied zur erstmaligen Erstellung des Mietspiegels basiert die Fortschreibung nicht auf einer
vollstandigen Neuerhebung sémtlicher wohnwertrelevanter Merkmale. Stattdessen wird davon
ausgegangen, dass sich die strukturellen Einflussfaktoren auf die Miethhe — insbesondere die Wirkung
von Wohnfléache, Baualter, Ausstattung und Lage — im Zeitverlauf nicht grundlegend verandern.

Vor diesem Hintergrund beschrénkt sich die Datenerhebung im Rahmen der Fortschreibung auf
ausgewabhlte zentrale Merkmale, die eine Ableitung der allgemeinen Mietpreisentwicklung ermdéglichen.
Auf Basis dieser Daten wird ein stadtbezogener Anpassungsindex ermittelt, mit dem die bestehenden
Mietspiegelwerte fortgeschrieben werden.

Dieses Vorgehen entspricht den anerkannten methodischen Ansatzen zur Fortschreibung qualifizierter
Mietspiegel, insbesondere im Sinne der einschlagigen Handlungsempfehlungen des Bundesinstituts fur
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Die Fortschreibung stellt somit keine eigenstandige Neuerstellung des Mietspiegels dar, sondern eine
methodisch vereinfachte Aktualisierung auf Basis der bestehenden Struktur des Mietspiegels 2024

2.2.Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit fur die Fortschreibung des Mietspiegels 2026 entspricht in ihrer Definition
derjenigen der erstmaligen Mietspiegelerstellung 2024.

Sie umfasst alle zu Wohnzwecken vermieteten Wohnungen in Mehrfamilienhdusern innerhalb des
Stadtgebiets Plauen, die nicht preisgebunden sind und keinen Sonderwohnformen zugeordnet werden
kodnnen. Ausgeschlossen sind insbesondere Wohnraum in Heimen oder heimé&hnlichen Unterklnften,
mietfrei Uberlassene Wohnungen, offentlich geférderte Wohnungen, Werks- und Dienstwohnungen
sowie Wohnungen mit vergleichbaren Sonderkonditionen.

Die Abgrenzung der Grundgesamtheit orientiert sich damit unverandert an den rechtlichen und
methodischen Vorgaben fir qualifizierte Mietspiegel und gewahrleistet die Vergleichbarkeit der
Fortschreibung mit der erstmaligen Erstellung des Mietspiegels 2024.

Die Ermittlung der Grundgesamtheit erfolgte auf Basis der Einwohnermeldedaten vom 01.08.2025 der
Stadt Plauen in Verbindung mit weiteren verfligbaren Verwaltungsdaten. Ziel war es, eine mdglichst
vollstéandige und aktuelle Abbildung des relevanten Mietwohnungsbestandes zum Stichtag 01.09.2025
sicherzustellen.

Im Ergebnis wurde eine Grundgesamtheit von 26.326 potentiellen Mieterhaushalten ermittelt. Aus
dieser Grundgesamtheit erfolgte die Ziehung der Stichprobe fur die Fortschreibung des Mietspiegels
2026.

2.3.Stichprobe

Die Ziehung der Stichprobe fiur die Fortschreibung des Mietspiegels 2026 erfolgte auf Grundlage der
zuvor definierten Grundgesamtheit durch die kommunale Statistikstelle der Stadt Plauen.

Die Stichprobenziehung wurde als einfache, nicht geschichtete Zufallsstichprobe durchgefuhrt. Jede in
der Grundgesamtheit enthaltene Wohneinheit hatte dabei die gleiche Wahrscheinlichkeit, in die
Stichprobe einbezogen zu werden.

Aus der Grundgesamtheit von 26.326 potenziellen Mieterhaushalten wurde eine Stichprobe von 2.000
Haushalten gezogen.

Im Unterschied zur erstmaligen Erstellung des Mietspiegels erfolgte im Rahmen der Fortschreibung
keine vollstandige Neuerhebung séamtlicher wohnwertrelevanter Merkmale. Die Stichprobe dient der
Ermittlung eines stadtbezogenen Anpassungsindex zur Fortschreibung des bestehenden Mietspiegels
2024. Vor diesem Hintergrund wurde der Umfang der Stichprobe gegeniiber der erstmaligen
Mietspiegelerstellung reduziert. Die gewahlte Stichprobenkonzeption bertcksichtigt den Umstand, dass
im Rahmen der Fortschreibung insbesondere die Entwicklung der Nettokaltmieten im Verhéltnis zu den
bestehenden Mietspiegelwerten untersucht wird, wahrend die grundlegende Struktur des Mietspiegels
unverandert bestehen bleibt.

Im Anschluss wurde geprift, inwieweit sich die Verteilung innerhalb der gezogenen Stichprobe in der
Verteilung der Grundgesamtheit der Stadt Plauen widerspiegelt. Die Verteilung der Vermietertypen
entsprach dabei der Verteilung innerhalb der Grundgesamtheit.



Die Stichprobe bildet die Grundlage fur die nachfolgenden Erhebungs-, Plausibilisierungs- und
Auswertungsschritte. Aussagen zur Anzahl der tatsdchlich auswertbaren Datensatze erfolgen im
weiteren Verlauf des Methodenberichts.

2.4.Datenerhebung

Die Datenerhebung zur Fortschreibung des Mietspiegels 2026 erfolgte im Zeitraum vom 25.08.2025 bis
zum 04.01.2026 durch die kommunale Statistikstelle der Stadt Plauen.

Die Erhebung wurde primar als Onlinebefragung durchgefuhrt. Die ausgewahlten Haushalte erhielten
hierzu ein offizielles Anschreiben der Stadt Plauen mit Informationen zur Mietspiegelerstellung,
datenschutzrechtlichen Hinweisen sowie einem pseudonymisierten Zugangsschlussel zur
Onlinebefragung.

Im Rahmen der ersten Erhebungsphase wurden ab dem 25.08.2025 insgesamt 2.000 Mieterhaushalte
angeschrieben und um Auskunft zu ihrem Mietverhaltnis gebeten. Zur Erhéhung der Ausschépfung
erfolgte zunachst ein Erinnerungsschreiben an 908 Haushalte. Im Rahmen eines weiteren
Mahnverfahrens wurden anschlieRend nochmals 435 Haushalte angeschrieben. Mit dem ersten und
zweiten Erinnerungsschreiben wurden zusatzlich Papierfragebdgen einschlie3lich portofreiem
Rickumschlag versandt.

Die Mieterbefragung endete regular am 10.10.2025. Nach diesem Zeitpunkt postalisch eingehende
Fragebdgen wurden im Rahmen der Datenaufbereitung weiterhin beriicksichtigt.

Die Vermieterbefragung erfolgte im Anschluss im Zeitraum vom 30.10.2025 bis zum 04.01.2026.
Grundlage hierfur bildeten die im Rahmen der Mieterbefragung erhobenen Angaben zu den jeweiligen
Vermietern.

Im Rahmen der Vermieterbefragung wurden zunéchst zu 1.774 Mietverhdltnissen Auskunfte
angefordert. Im Zuge des ersten Erinnerungsschreibens wurden nochmals zu 679 Mietverhaltnissen
Angaben erbeten. Im Rahmen eines zweiten Erinnerungsschreibens beziehungsweise Mahnverfahrens
wurden weitere 179 Mietverhdltnisse angeschrieben. Auch den Vermietern wurde zusatzlich zur
Onlinebeantwortung die Méglichkeit eingerdumt, Papierfragebdgen einschlie3lich Riickumschlagen zu
verwenden.

Mieter und Vermieter erhielten weitgehend identische Fragebdgen. Im Mittelpunkt der Erhebung
standen insbesondere die Wohnflache, die Nettokaltmiete sowie das Einzugsdatum beziehungsweise
das Datum der letzten Mietéanderung. Daruiber hinaus wurde bei den Vermietern erganzend das Baujahr
beziehungsweise eine Baualterskategorisierung erhoben, um eine Zuordnung zu den Baujahresklassen
des Mietspiegels zu ermdglichen. Eine erneute Erhebung von Ausstattungsmerkmalen erfolgte im
Rahmen der Fortschreibung nicht.

Die Fragebdgen wurden ausschlie3lich unter Verwendung pseudonymisierter Fallnummern gefihrt.
Personenbezogene Daten waren auf den Fragebégen selbst nicht enthalten. Die Zuordnung zwischen
Fallnummern und Adressdaten erfolgte ausschlief3lich innerhalb der kommunalen Statistikstelle der
Stadt Plauen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Zur Unterstitzung der Erhebung veroffentlichte die Stadt Plauen im August 2025 eine Presseerklarung.
Erganzend wurde regelméRig Uber den Internetauftritt der Stadt Plauen sowie Uber soziale Medien Uber
die Mietspiegelfortschreibung informiert. Blrger konnten hierdurch zusatzliche Informationen zur
Erhebung und zum Zweck der Fortschreibung einholen.

Parallel zur Erhebung stand wahrend der Offnungszeiten des Rathauses ein Team der kommunalen
Statistikstelle telefonisch fiur Ruckfragen der Befragten zur Verfigung. Zusatzlich wurde ein
Funktionspostfach betreut, um Anfragen zu beantworten und die Kommunikation zwischen
Stadtverwaltung, Mietern und Vermietern sicherzustellen.

Die Teilnahme an der Erhebung erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Auskunftspflicht geman Artikel
238 § 2 EGBGB.

Nach dem 04.01.2026 wurden keine weiteren Fragebdgen oder Datensatze in die Auswertung
aufgenommen.



2.5.Datenschutz

Die Durchfuihrung der Datenerhebung zur Fortschreibung des Mietspiegels 2026, sowie die
anschlieBende Datenaufbereitung und Auswertung erfolgten unter strenger Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Die Erhebung erfolgte auf Grundlage des Artikels 238 EGBGB, sowie der Mietspiegelverordnung. Die
Verarbeitung der fir die Stichprobenziehung und Durchfilhrung der Erhebung erforderlichen
Einwohnermeldedaten erfolgte ausschlielich innerhalb der kommunalen Statistikstelle der Stadt
Plauen.

Im Rahmen der Erhebung wurden pseudonymisierte Zugangsschlissel und Fallnummern verwendet.
Personenbezogene Daten waren auf den Fragebogen selbst nicht enthalten. Die Zuordnung zwischen
Fallnummern und Adressdaten konnte ausschlieBlich durch die kommunale Statistikstelle
vorgenommen werden und diente ausschlieBlich der Durchfiihrung der Erhebung sowie der
notwendigen Datenaufbereitung.

Die Fragebodgen sowie die Onlinebefragung enthielten zusétzlich Hinweise zu den Rechtsgrundlagen
der Erhebung, zum Zweck der Datenverarbeitung sowie zu den Rechten der Befragten gemaf
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Die erhobenen Daten wurden ausschlief3lich fir Zwecke der Mietspiegelfortschreibung verarbeitet. Eine
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgte nicht.

Die statistische Auswertung der erhobenen Daten erfolgte ausschlief3lich in aggregierter Form.
Ruckschlisse auf einzelne Personen, Haushalte oder konkrete Mietverhéltnisse waren zu keinem
Zeitpunkt Bestandteil der Veréffentlichung oder Auswertung.

Nach Abschluss der erforderlichen Verarbeitungsschritte wurden die personenbezogenen Zuordnungen
entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben gel6scht.

2.6. Datenaufbereitung und Plausibilisierung

Nach Abschluss der Datenerhebung wurden die erhobenen Daten in einem gemeinsamen
Auswertungsdatensatz zusammengefihrt und umfangreichen Plausibilitats- und Bereinigungsschritten
unterzogen.

Die Datenerfassung erfolgte vollstédndig innerhalb einer gemeinsamen Datenbankstruktur. Postalisch
eingegangene Papierfrageb6gen wurden hierbei manuell in das Onlineerfassungssystem ubertragen,
sodass samtliche Datensatze in einheitlicher Form fur die weiteren Auswertungen zur Verfugung
standen.

Auf Mieterseite wurden zunéchst 2.000 Haushalte angeschrieben. Insgesamt gingen Rohdaten zu 2.153
Datensatzen ein. Nach Bereinigung von Mehrfachantworten, Doppelungen, unvollstandigen
Datensatzen sowie nicht bearbeiteten Eingaben verblieb ein bereinigter Nettorlcklauf von 1.804
Datensatzen. Nach Abzug der Ausfélle standen 1.478 verwertbare Mieterdatensatze zur Verfigung.

Im Rahmen der Vermieterbefragung wurden zu 1.774 Mietverhaltnissen Auskinfte angefordert.
Insgesamt gingen Rohdaten zu 1.453 Datensétzen ein. Nach Bereinigung von Mehrfachmeldungen,
Doppelungen und unvollstdéndigen Datensétzen verblieben 1.399 Datenséatze. Nach Berlcksichtigung
der Ausfalle standen 1.254 verwertbare Vermieterdatensatze zur Verfigung.

Mehrfachantworten wurden anhand identischer Fallnummern identifiziert. Sofern zu einer Fallnummer
mehrere Eingaben vorlagen, wurde jeweils die zuletzt eingegangene beziehungsweise die
vollstandigste Dateneingabe verwendet.

Die bereinigten Mieter- und Vermieterdatensitze wurden anschlieBend anhand der Fallnummern
zusammengefihrt. Hierbei konnten zun&chst 1.363 kombinierte Mieter- und Vermieterauskiinfte
gebildet werden. Nach Abzug der Ausfélle verblieben 1.202 Datenséatze fir die weiteren
Plausibilisierungs- und Auswertungsschritte.

Die Zusammenfihrung der Datenséatze erfolgte analog zur erstmaligen Mietspiegelerstellung 2024
anhand identischer Matching-kriterien. Voraussetzung fur die weitere Berlcksichtigung der Datensatze
war zunachst die Ubereinstimmung der Adressangaben von Mietern und Vermietern.



Darliber hinaus mussten mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfillt sein:

o Die auf die 10er-Stelle gerundete durch den Vermieter angegebene Nettokaltmiete entspricht
der auf die 10er-Stelle gerundeten durch den Mieter angegebenen Nettokaltmiete.

o Die auf die 5er-Stelle gerundete durch den Vermieter angegebene Wohnflache entspricht der
auf die 5er-Stelle gerundeten durch den Mieter angegebenen Wohnflache.

e Die durch Vermieter und Mieter gemachten Angaben zum Mietvertragsbeginn weichen
hdchstens um einen Monat voneinander ab.

Nach Anwendung dieser Kriterien verblieben 987 Datensatze.

Im weiteren Verlauf wurden Datensétze mit fehlenden Angaben zur Wohnflache, Nettokaltmiete, zum
Mietbeginn beziehungsweise zur letzten Mietdnderung sowie zum Baujahr beziehungsweise zur
Baujahreskategorie ausgeschlossen. Ebenfalls wurden offensichtlich unplausible oder fehlerhafte
Angaben aus der Auswertung entfernt. Im Ergebnis verblieben 978 Datensatze.

AnschlieRend wurden Wohnungen mit Inklusivmieten ausgeschlossen. Dadurch reduzierte sich die
Datengrundlage auf 971 Datenséatze. Nach Ausschluss von Wohnungen mit Wohnflachen unter 30 mz
beziehungsweise tber 120 m2 verblieben 956 Datensétze.

Im nachsten Schritt wurde das 6-Jahres-Kriterium angewendet. Beriicksichtigt wurden ausschlieflich
Mietverhéltnisse, bei denen die Miete innerhalb der letzten sechs Jahre vor dem Stichtag 01.09.2025
neu vereinbart oder angepasst worden war. Grundlage hierfur bildet § 558 Abs. 2 BGB, wonach zur
Ermittlung der ortstiblichen Vergleichsmiete ausschlieBlich Entgelte heranzuziehen sind, die innerhalb
dieses Zeitraums vereinbart oder geéandert wurden. Nach Anwendung dieses Kriteriums verblieben 808
Datensatze.

Im Rahmen der weiteren Auswertung wurde festgestellt, dass institutionelle Vermieter innerhalb der
Datengrundlage Uberproportional vertreten waren. Zum Stichtag 01.09.2025 entfielen innerhalb der
Grundgesamtheit 28,2 % auf Vermietertyp I, 16,6 % auf Vermietertyp Il sowie 55,2 % auf sonstige
Vermieter.

Zur Anpassung an die tatsachliche Verteilung innerhalb der Grundgesamtheit wurden insgesamt 265
Datensatze institutioneller Vermieter mittels Zufallsverfahren aus der Auswertungsgrundlage entfernt.
Sonstige Vermieter blieben unveréndert Bestandteil der Stichprobe. Nach Durchfihrung der
Gewichtung verblieben 543 Datensatze.

Anzahl Anteil
Vermietertyp | 7.412 28,2%
Vermietertyp Il 4.380 16,6%
Sonstige Vermieter 14.534 55,2%
Gesamt 26.326 100%

Im Zuge der abschlieRenden Plausibilititskontrolle wurden Extremwerte anhand der Nettokaltmiete pro
Quadratmeter mittels der IQR-Methode identifiziert. Hierbei wurden Datenséatze ausgeschlossen, deren
Werte aulRerhalb des Interquartilsabstandes lagen und somit als statistisch aufféllig einzustufen waren.

Nach Abschluss samtlicher Bereinigungs-, Plausibilisierungs- und Gewichtungsschritte standen fir die
Fortschreibung des Mietspiegels 2026 insgesamt 511 Datensétze zur Verfliigung.



Die Rucklaufquoten, sowie Ausfallgrinde sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Ausfallgrinde - Gesamt Anzahl in %
Die Wohnung ist selbstgenutztes Eigentum oder verfugt iber Wohnraum, der 73 3,7%
teilweise vom Vermieter selbst bewohnt wird.

Es handelt sich um ein Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus. 23 1,2%
Die Wohnung unterliegt einer Sozialbindung 4 0,2%
(Wohnberechtigungsschein wird bendtigt).

Die Wohnung ist eine Dienst- oder Werkswohnung. 7 0,4%
Die Wohnung ist ganz oder gré3tenteils mobliert vermietet 17 0,9%
(ausgenommen Einbaukiiche).

Die Wohnung ist Teil eines Jugendwohn-, Studentenwohn-, Alten-(pflege-), 16 0,8%
Obdachlosenheimes, einer Wohngruppe

Die Wohnung wird mietfrei oder gegen eine Gefélligkeitsmiete tiberlassen 31 1,6%
(z. B. an Angehdrige).

Die Wohnung wird ganz oder teilweise gewerblich genutzt 7 0,4%
(auch Ferienwohnung).

Die Wohnung ist befristet (unter 1 Jahr) vermietet. 6 0,3%
Es liegt ein Untermietverhéltnis vor. 16 0,8%
Kiiche, Toilette und Bad, wenn vorhanden, werden von anderen Mietparteien 14 0,7%
mitbenutzt (z.B. WG-Nutzung).

Die Wohnung wurde von einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts 4 0,2%
oder einem anerkannten Trager der Wohlfahrtspflege angemietet, um sie

Personen mit dringendem Wohnungsbedarf zu tberlassen.

Mehrfach-Befragungen pro HH 2 0,1%
Schwere gesundheitliche Einschrankung 42 2,1%
Ricklaufer 79 4,0%
Verzogen 24 1,2%
Todesfall 5 0,3%
Sonstiges 21 1,1%
Die Wohnung kann nicht identifiziert werden 39 2,0%
Unversténdliche Vermieterangabe 17 0,9%
Auskunftspflichtige haben sich selbst als Vermieter angegeben 19 1,0%

Tabelle 2 - Ausfallgriinde



2.7.Ermittlung des Anpassungsindex

Grundlage der Datenauswertung bildeten die nach Abschluss samtlicher Plausibilitats-, Bereinigungs-
und Gewichtungsschritte verbliebenen 511 Datenséatze.

Bei Merkmalen, die sowohl von Mietern als auch von Vermietern erhoben wurden, wurden im Rahmen
der weiteren Datenaufbereitung vorrangig die Angaben der Vermieter verwendet. Dies ist insbhesondere
darauf zurlickzufiihren, dass die Angaben der Vermieter hinsichtlich Wohnflache und Nettokaltmiete
insgesamt eine hohere Genauigkeit aufwiesen, wahrend Mieterdaten haufiger gerundete Werte
enthielten. Die Vermieterangaben wurden daher im Rahmen der Plausibilisierung als die qualitativ
belastbarere Datengrundlage angesehen.

Zur Ermittlung der allgemeinen Mietpreisentwicklung wurden die Nettokaltmieten auf Basis der
jeweiligen Wohnflachen in Nettokaltmieten pro Quadratmeter umgerechnet. Die Auswertung erfolgte
auf Grundlage der bereinigten und gewichteten Datensétze.

Im Rahmen der Plausibilitatskontrolle wurden Extremwerte anhand der Nettokaltmiete pro
Quadratmeter mittels der IQR-Methode identifiziert und aus der weiteren Auswertung ausgeschlossen.
Hierzu wurden das untere sowie das obere Quartil bestimmt und der Interquartilsabstand berechnet.
Datenséatze auf3erhalb der definierten Spannweite wurden als statistisch auffallige Werte eingestuft und
nicht weiter bertcksichtigt.

Fur die bereinigte Datengrundlage ergaben sich folgende statistische Kennwerte der Nettokaltmiete pro
Quadratmeter:

e Unteres Quartil: 4,62 €/m?

e Oberes Quartil: 5,58 €/m?

e Interquartilsabstand: 0,96 €/m?
e Untere Grenze: 3,19 €/m?

e Obere Grenze: 7,02 €/m?

Die Entwicklung der Nettokaltmieten wurde anschlieRend mit den entsprechenden Kennwerten der
erstmaligen Mietspiegelerstellung zum Stichtag 01.09.2023 verglichen.

01.09.23 01.09.23 In %
Minimum der Nettokaltmieten pro m2 2,42 €/m? 2,50 €/m? + 3,3%
Median der Nettokaltmieten pro m2 4,67 €/m? 5,04 €/m2 +7,9%
Arithmetisches Mittel der Nettokaltmieten pro m2 4,77 €/m? 5,05 €/m? + 5,8%
Maximum der Nettokaltmieten pro m2 9,70 €/m? 10,75€/m? +10,8%

Im Ergebnis zeigte sich sowohl beim Median als auch beim arithmetischen Mittel ein Anstieg der
Nettokaltmieten pro Quadratmeter. Die Fortschreibung des Mietspiegels orientiert sich hierbei an den
Handlungsempfehlungen des Bundesinstituts fur Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), wonach fir
die Fortschreibung insbesondere das arithmetische Mittel heranzuziehen ist.

Das arithmetische Mittel der Nettokaltmiete pro Quadratmeter erhdhte sich von 4,77 €/m? im Rahmen
der Mietspiegelerstellung 2023 auf 5,05 €/m? im Rahmen der Fortschreibung 2026. Hieraus ergibt sich
eine allgemeine Mietpreissteigerung von 5,8%.

Auf Grundlage dieses Fortschreibungsfaktors wurden die Basismietwerte des Mietspiegels 2024
entsprechend angepasst.



Wohnflache | Basismiete | Wohnflache | Basismiete | Wohnflache | Basismiete | Wohnflache | Basismiete
m? Euro/m? m? Euro/m2 m? Euro/m2 m? Euro/m2

30-31 3,96 54 - 55 4,88 78-79 4,86 102 - 103 4,69
32-33 4,14 56 - 57 4,89 80 -81 4,85 104 - 105 4,68
34-35 4,28 58 - 59 4,90 82 -83 4,84 106 - 107 4,66
36 - 37 4,41 60 - 61 4,90 84 - 85 4,82 108 - 109 4,64
38 - 39 4,51 62 - 63 4,91 86 - 87 4,80 110-111 4,62
40- 41 4,59 64 - 65 4,91 88 - 89 4,79 112 - 113 4,61
42 - 43 4,67 66 - 67 4,90 90 - 91 4,78 114 - 115 4,59
44 - 45 4,72 68 - 69 4,90 92 -93 4,76 116 - 117 4,58
46 - 47 4,76 70-71 4,89 94 - 95 4,75 118 - 120 4,56
48 - 49 4,80 72-73 4,89 96 - 97 4,73

50-51 4,84 74 - 75 4,88 98 - 99 4,72

52 -53 4,86 76 -77 4,87 100 - 101 4,71

Die Fortschreibung erfolgte unter Beibehaltung der bestehenden Mietspiegelstruktur. Insbesondere die
Wohnlagenzuordnung, die Baujahresklassen sowie die wohnwertrelevanten Grundstrukturen des
Mietspiegels 2024 wurden unverandert ibernommen.

Eine erneute vollstandige Erhebung der Wohnwertmerkmale erfolgte im Rahmen der Fortschreibung
nicht. Ziel der Fortschreibung war ausschlie3lich die Anpassung des bestehenden Mietniveaus an die
zwischenzeitliche allgemeine Marktentwicklung im Stadtgebiet Plauen.

3. Wohnwertmerkmale und Mietspiegelstruktur

Die Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels 2026 basiert auf der Struktur des erstmalig erstellten
Mietspiegels 2024. Die grundlegenden wohnwertrelevanten Merkmale sowie die Systematik der
Mietspiegelgliederung wurden unverandert ibernommen.

Die Einordnung der Wohnungen erfolgt weiterhin auf Grundlage der im Mietspiegel 2024 definierten
Wohnwertmerkmale. Hierzu zahlen insbesondere:

die Wohnflache,

die Baujahresklasse,

die Wohnlage,

sowie die im Rahmen der urspriinglichen Mietspiegelerstellung berlicksichtigten Ausstattungs-
und Beschaffenheitsmerkmale.

Die im Rahmen der erstmaligen Mietspiegelerstellung entwickelte Wohnlagenkarte wurde unveréndert
fortgefuihrt. Eine erneute Bewertung oder Anpassung der Wohnlagen erfolgte im Rahmen der
Fortschreibung nicht.

Ebenso wurden die bestehenden Baujahresklassen sowie die Struktur der Basismietentabelle
beibehalten. Ziel der Fortschreibung war nicht die methodische Neuerstellung des Mietspiegels,
sondern die Anpassung des bestehenden Mietniveaus an die zwischenzeitliche allgemeine
Marktentwicklung.

Vor diesem Hintergrund erfolgte im Rahmen der Fortschreibung keine erneute vollstandige Erhebung
der wohnwertrelevanten Ausstattungs- und Beschaffenheitsmerkmale. Es wurde davon ausgegangen,
dass die grundlegenden strukturellen Einflussfaktoren auf die Miethdhe innerhalb des vergleichsweise
kurzen Fortschreibungszeitraums weiterhin Bestand haben.

Die Fortschreibung beschrankt sich daher auf die empirische Ermittlung der allgemeinen
Mietpreisentwicklung und die daraus resultierende Anpassung der bestehenden Basismietwerte.



4. Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels wurde die ortsubliche
Vergleichsmiete fiir die Stadt Plauen auf Grundlage einer empirischen Stichprobenerhebung an die
zwischenzeitliche Entwicklung des Wohnungsmarktes angepasst.

Die Fortschreibung erfolgte unter Beibehaltung der grundlegenden Struktur des Mietspiegels 2024.
Insbesondere die Wohnlagenzuordnung, die Baujahresklassen sowie die Systematik der
Basismietentabelle wurden unverandert tbernommen.

Die Datenerhebung, sowie die vollstandige Durchfiihrung der Datenaufbereitung, Plausibilisierung und
Auswertung erfolgten durch die kommunale Statistikstelle der Stadt Plauen. Nach Abschluss séamtlicher
Bereinigungs- und Gewichtungsschritte standen insgesamt 511 Datenséatze fur die Auswertung zur
Verfugung.

Die Ermittlung der allgemeinen Mietpreisentwicklung erfolgte auf Grundlage der Nettokaltmieten pro
Quadratmeter. Unter Beriicksichtigung der Handlungsempfehlungen des Bundesinstituts fiir Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR) wurde anhand des arithmetischen Mittels eine durchschnittliche
Mietpreissteigerung von 5,8 % gegenlber dem Mietspiegel 2024 festgestellt.

Die Anpassung des Mietspiegels erfolgte durch entsprechende Fortschreibung der bestehenden
Basismietwerte. Eine vollstandige Neuerhebung samtlicher wohnwertrelevanter Merkmale war im
Rahmen der Fortschreibung nicht erforderlich.

Mit dem vorliegenden Methodenbericht werden die Durchfiihrung der Datenerhebung, die angewandten
Bereinigungs- und Auswertungsschritte sowie die Ableitung des Fortschreibungsfaktors nachvollziehbar
dokumentiert.

Der qualifizierte Mietspiegel der Stadt Plauen steht damit weiterhin als empirisch fundierte und
methodisch nachvollziehbare Grundlage zur Ermittlung der ortsiiblichen Vergleichsmiete gemar § 558d
BGB zur Verfiigung.

Stand: 19. Mai 2026
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Anlage 1 - Mieter-Fragebogen

SPITZEN
STADT

Mietspiegel Stadt Plauen 2025 PLAUEN

Mieter-Fragebogen
Mietspiegel

Bitte senden Sie diesen ausgefiillten Fragebogen innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt im beiliegenden
Umschlag kostenlos an uns zuriick. Ihre Antwort ist uns wichtig.

Sie kénnen den Fragebogen auch im Internet unter der Adresse
www.domusconsult.de/mwe oder iiber den folgenden QR-Code aufrufen.

Zugangsschliissel: Ohne Angabe des Zugangsschliissels kann
der Fragebogen nicht ausgewertet werden.

Anschrift des Objektes

StraBe Nr. Geschoss

PLZ Ort

Ausschlussgriinde

WICHTIG: Wenn auf Sie mindestens einer der Ausschlussgriinde zutrifft, brauchen Sie den Fragebogen nicht
weiter auszufiillen. Ansonsten bitten wir Sie um vollsténdige Beantwortung aller Fragen.
Bitte senden Sie den Fragebogen auf jeden Fall zuriick!

[ Die Wohnung ist selbstgenutztes Eigentum oder verfiigt iiber Wohnraum, der teilweise vom Vermieter selbst bewohnt wird.

[ Es handelt sich um ein Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus.

[ Die Wohnung unterliegt einer Sozialbindung (Wohnberechtigungsschein wird benétigt).

[J Die Wohnung ist eine Dienst- oder Werkswohnung.

[ Die Wohnung ist ganz oder gréBtenteils mébliert vermietet (ausgenommen Einbaukiiche).

[ Die Wohnung ist Teil eines Jugendwohn-, Studentenwohn- , Alten-(pflege-), Obdachlosenheimes, einer Wohngruppe
oder betreuten Wohnens.

[ Die Wohnung wird mietfrei oder gegen eine Gefélligkeitsmiete (iberlassen (z. B. an Angehdrige).

[J Die Wohnung wird ganz oder teilweise gewerblich genutzt (auch Ferienwohnung).

[ Die Wohnung ist befristet (unter 1 Jahr) vermietet.

[J Es liegt ein Untermietverhaltnis vor.

[ Kiiche, Toilette und Bad, wenn vorhanden, werden von anderen Mietparteien mitbenutzt (z.B. WG-Nutzung).

[ bie Wohnunf? wurde von einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts oder einem anerkannten Trager der
Wohlfahrtspflege angemietet, um sie Personen mit dringendem Wohnungsbedarf zu tberlassen.

Vorab bitten wir Sie, Ihren Mietvertrag und evt. vorhandene Unterlagen zur Mieterh6hung oder
Betriebskostenanpassuna zur Hand zu nehmen.

Gebdude und Wohnung

Wann hat das aktuelle Mietverhdltnis begonnen?

Wann ist die Netto-Kaltmiete (Grundmiete) zuletzt geandert worden?
Nicht gemeint: Erhohung der Betriebskosten . .

Seite 1
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10.

Quadratmeterzahl bitte aus dem Mietvertrag oder der letzten Betriebskosten-

Wie hoch ist die Wohnflache der gesamten Wohnung? sz
E)
abrechnung nehmen und mit einer Stelle hinter dem Komma angeben.

Mietpreis und Nebenkosten
Bitte beachten Sie, wir benétigen die folgenden Angaben, um den Fragebogen auswerten zu kénnen.

Wie hoch ist die Netto-Kaltmiete (Grundmiete) am Stichtag 01.09.2025?

Wichtig: Grundmiete ohne Betriebskosten, ohne Heizkosten, ohne Entgelte fiir Einbau- !
kiichen, Stellplatze/Garagen etc. Bitte entnehmen Sie diese Informationen ihrem Mietvertrag.

[ Netto-Kaltmiete (Grundmiete) ist nicht bekannt. Die Antwort auf Frage 4 gibt die Gesamtmiete an.

Wie hoch sind die monatlichen kalten Betriebskostenvorauszahlungen?

Wie hoch sind die monatlichen Heizungs- und Warmwasservorauszahlungen?
Sofern die Abrechnung tber den Vermieter erfolgt. )

Falls die monatlichen kalten Betriebskosten sowie Heiz- und Warmwasservor-
auszahlungen nicht separat ausgewiesen werden kénnen: Wie hoch sind die ’

gesamten Nebenkostenvorauszahlungen?

Ist die Miete reduziert, z. B. wegen Hausmeistertatigkeiten, Gartenarbeiten, Verwaltungsarbeiten, die

vom Mieter erbracht werden?

Ja, und zwar um ’

Falls Riickfragen erforderlich sind: Bitte geben Sie Ihre Tel.-Nr. an (Angabe freiwillig).

/

Im Rahmen der Mietspiegelbefragung werden sowohl Mieter als auch Vermieter befragt.
Wir bitten Sie daher um Mitteilung von Namen und Anschrift ihres Vermieters.

Name

L n " n I n I n n " n 1 L n 1 n 1 " : L " n i

StraBe Nr.

BLE Ort Vielen Dank fiir Thre Mithilfe!

Bitte senden Sie den Fragebogen innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt an uns zuriick.
Benutzen Sie bitte dafiir den beiliegenden portofreien Riickumschlag!

Seite 2
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Anlage 2 - Vermieter-Fragebogen

SPITZEN
STADT
Mietspiegel Stadt Plauen 2025 PLAUEN

Vermieter-Fragebogen
Mietspiegel

Bitte senden Sie diesen ausgefiillten Fragebogen innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt im beiliegenden
Umschlag kostenlos an uns zuriick. Ihre Antwort ist uns wichtig.

Sie kénnen den Fragebogen auch

im Internet unter der Adresse
www.domusconsult.de/mwe

oder Uber den folgenden QR-Code aufrufen.
Bitte geben Sie den Zugangsschliissel an.

Bei mehreren Wohnungen kopieren Sie diesen
Fragebogen oder laden Sie ihn unter
www.domusconsult.de/mwe

als Excel-Datei herunter.

Zugangsschliisssel: Ohne Angabe des Zugangsschliissels kann
der Fragebogen nicht ausgewertet werden.

Anschrift des Objektes

StraBe Nr. Geschoss

PLZ Ort

Ausschlussgriinde

WICHTIG: Wenn auf Sie mindestens einer der Ausschlussgriinde zutrifft, brauchen Sie den Fragebogen nicht
weiter auszufiillen. Ansonsten bitten wir Sie um vollstdndige Beantwortung aller Fragen.
Bitte senden Sie den Fragebogen auf jeden Fall zuriick!

[ Die Wohnung ist selbstgenutztes Eigentum oder verfiigt iber Wohnraum, der teilweise vom Vermieter selbst bewohnt wird.
[ Es handelt sich um ein Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus.

[ Die Wohnung kann nicht identifiziert werden.

[ Die Wohnung unterliegt einer Sozialbindung (Wohnberechtigungsschein wird benétigt).

[ Die Wohnung ist eine Dienst- oder Werkswohnung.

[ Die Wohnung ist ganz oder gréBtenteils mébliert vermietet (ausgenommen Einbaukiiche).

[0 Die Wohnung ist Teil eines Jugendwohn-, Studentenwohn- , Alten-(pflege-), Obdachlosenheimes, einer Wohngruppe
oder betreuten Wohnens.

[ Die Wohnung wird mietfrei oder gegen eine Gefélligkeitsmiete (iberlassen (z. B. an Angeharige).

[J Die Wohnung wird ganz oder teilweise gewerblich genutzt (auch Ferienwohnung).

[ Die Wohnung ist befristet (unter 1 Jahr) vermietet.

[ Es liegt ein Untermietverhaltnis vor.

[ Kiiche, Toilette und Bad, wenn vorhanden, werden von anderen Mietparteien mitbenutzt (z.B. WG-Nutzung).

[0 Die Wohnung wurde von einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts oder einem anerkannten Trager der
Wohlfahrtspflege angemietet, um sie Personen mit dringendem Wohnungsbedarf zu tberlassen.

Gebaude und Wohnung

1. Wann hat das aktuelle Mietverhdltnis begonnen?

2. Wann ist die Netto-Kaltmiete (Grundmiete) zuletzt geandert worden?
Nicht gemeint: Erhéhung der Betriebskosten

3. Wie hoch ist die Wohnfldche der gesamten Wohnung? 5
Quadratmeterzahl bitte aus dem Mietvertrag oder der letzten Betriebskosten- y m
abrechnung nehmen und mit einer Stelle hinter dem Komma angeben.

Seite 1
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4. Geben Sie bitte das Baujahr des Gebdudes an.

Unabhéngig von Modernisierung/Kernsanierung. Jahr

Falls Ihnen das genaue Baujahr unbekannt ist, ordnen Sie es bitte in eine der folgenden Klassen ein:

[ vor 1900 [J 1900 - 1918 11919 - 1948 [J 1949 - 1960 [J 1961 - 1969 [J 1970 - 1980

[J 1981 - 1989 [J 1990 - 1995 [ 1996 - 2002 [ 2003 - 2009 [J 2010 - 2015 [J 2016 und spater

Mietpreis und Nebenkosten

Bitte beachten Sie, wir bendtigen die folgenden Angaben, um den Fragebogen auswerten zu konnen.

5. Wie hoch ist die Netto-Kaltmiete (Grundmiete) am Stichtag 01.09.2025?
Wichtig: Grundmiete ohne Betriebskosten, ohne Heizkosten, ohne Entgelte fiir Einbau- 7z
kiichen, Stellplatze/Garagen etc. Bitte entnehmen Sie diese Informationen dem Mietvertrag.

[ Netto-Kaltmiete (Grundmiete) ist nicht bekannt. Die Antwort auf Frage 5 gibt die Gesamtmiete an.

6. Wie hoch sind die monatlichen kalten Betriebskostenvorauszahlungen?

7. Wie hoch sind die monatlichen Heizungs- und Warmwasservorauszahlungen?

8. Falls die monatlichen kalten Betriebskosten sowie Heiz- und Warmwasservor-
auszahlungen nicht separat ausgewiesen werden kénnen: Wie hoch sind die )
gesamten Nebenkostenvorauszahlungen?

9. Ist die Miete reduziert, z. B. wegen Hausmeistertatigkeiten, Gartenarbeiten, Verwaltungsarbeiten, die

vom Mieter erbracht werden?

Ja, und zwar um

10. Falls Riickfragen erforderlich sind: Bitte geben Sie Ihre Tel.-Nr. an (Angabe freiwillig).

/

Vielen Dank fiir Ihre Mithilfe!

Bitte senden Sie den Fragebogen innerhalb von 10 Werktagen nach

Erhalt an uns zuriick.

Benutzen Sie bitte dafiir den beiliegenden portofreien Riickumschlag!

Seite 2
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Anlage 3 - Rechtliche Unterrichtung

Rechtliche Unterrichtung

zur Durchfiihrung der Kommunalstatistiken fiir die Erstellung der Mietspiegel

in der Stadt Plauen

Auf Grund von Artikel 238 Einfiihrungsgesetz zum
Biirgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBI. I. S.
2494; 1997 | S. 1061), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 31. Oktober 2022 geandert worden ist
(BGBI. | S. 1966) und des Beschlusses des Plauener
Stadtrates (Beschluss-Nr.: 34/22-11) vom 20.09.2022 wird
ein qualifizierter Mietspiegel fiir die Stadt Plauen erstellt und
aktualisiert. Dies beinhaltet folgende Punkte:

Art und Zweck der Erhebung

Die Stadt Plauen ist nach § 558c Abs. 4 BGB verpflichtet,
einen Mietspiegel zu erstellen.

Die Befragung dient der Gewinnung von Daten zur
Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels.

Ein qualifizierter Mietspiegel wird nach wissenschaftlichen
Grundsétzen erstellt und soll von der Stadt Plauen und den
Interessenvertretern der Mieter (Vogtlandischer
Mieterverein e.V.) und der Vermieter (Haus & Grund
Plauen-Vogtland e. V.) gleichermaRen anerkannt werden.

Fir die Erhebung zur Aktualisierung werden im Stadtgebiet
Plauen 2.000 =zuféllig ausgewahlte Mieter und die
entsprechend dazugehérigen Vermieter benachrichtigt und
aufgefordert, Informationen zu Mietbeginn,
WohnungsgroRe, Mietpreis und Nebenkosten abzugeben.

Stichtag der Erhebung ist der 01. September 2025.

Die Datenerhebung und —verarbeitung erfolgt durch die
Kommunale Statistikstelle der Stadt Plauen
(mietspiegel@plauen.de). Diese hat das Unternehmen
DOMUS Consult Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH als
Auftragnehmer mit der Befragung, der Erfassung und
Codierung der Antworten beauftragt.

Die Befragung wird online durchgefihrt. Ist dies nicht
moglich, kann die Befragung postalisch durchgefiihrt
werden.

Vermieter konnen die zu erhebenden Daten der
Kommunalen Statistikstelle mittels eines vorgegebenen
Verschliisselungsprotokolls Gibermitteln.

Nach erfolgreicher Informationsabgabe auf dem
Onlineportal stehen dem Auskunftspflichtigen seine
Antworten als Datei zur Verfligung.

Kreis der zu Befragenden und Stichprobenauswahl

Befragt werden ausschliefRlich Mieter und Vermieter von
Wohnungen.

Die zu befragenden Personen werden per Zufall auf
Grundlage des Einwohnermelderegisters unter der
volljahrigen wohnberechtigten Bevélkerung gezogen.

Die ausgewdhiten Personen koénnen die Auskunft
einem anderen Angehorigen des Haushaltes oder einer
anderen sachkundigen Person des Vertrauens
ubertragen, sofern diese volljahrig sind.
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Auskunftspflicht

Gemal Art. 238 § 2 EGBGB sind Eigentimer und Mieter
von Wohnraum verpflichtet, der Kommunalen Statistikstelle
der Stadt Plauen Auskunft zu erteilen, ob der Wohnraum
vermietet ist, sowie Uber die Anschrift der Wohnung.

Des Weiteren sind sie verpflichtet, Auskunft (iber folgende
Merkmale zu erteilen:

Erhebungsmerkmale:

e Beginn des Mietverhaltnisses,

e Zeitpunkt und Art der letzten Mieterhéhung mit
Ausnahme von Erhoéhungen nach § 560 des
Biirgerlichen Gesetzbuches (Veranderungen von
Betriebskosten),

e Festlegungen der Miethohe durch Gesetz oder im
Zusammenhang mit einer Forderzusage,

e Artder Miete und Miethdhe,

e Art, GroRe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage des
vermieteten  Wohnraums  einschlieRlich  seiner
energetischen Ausstattung und Beschaffenheit (§ 558
Absatz 2 Satz 1 des Biirgerlichen Gesetzbuches),

e Vorliegen besonderer Umstande, die zu einer
ErmaRigung der  Miethdhe  gefiihrt  haben,
insbesondere Verwandtschaft zwischen Vermieter und
Mieter, ein zwischen Vermieter und Mieter
bestehendes Beschaftigungsverhaltnis oder die
Ubernahme besonderer Pflichten durch den Mieter.

Hilfsmerkmale:

e Anschrift der Wohnung,

e Namen und Anschriften der Mieter und Vermieter.

e  Zugangsschlissel
Der Zugangsschlissel entspricht Name und Adresse
der Mieter und dient gleichzeitig als Zugangscode fir
die Teilnahme am Onlinefragebogen sowie in
Kombination mit anderen Hilfsmerkmalen als Indikator
fur die Registrierung des Ricklaufes und um
Doppelerhebungen zu vermeiden.

Die Auskunftspflichten bestehen auch gegeniiber dem mit
der Erstellung des qualifizierten Mietspiegels beauftragten
Unternehmen DOMUS Consult Wirtschaftsberatungs-
gesellschaft mbH.

Loschungsfristen und Anonymisierung

Die Daten, die zur Ermittlung der auskunftspflichtigen
Personen erhoben wurden, sind unverziglich zu I6schen,
sobald sie fiir die Erstellung des qualifizierten Mietspiegels
nicht mehr erforderlich sind. Es sei denn, sie werden fiir
eine Anpassung des Mietspiegels nach zwei Jahren mittels
Stichprobe benétigt. Die Daten sind spatestens drei Jahre
nach ihrer Erhebung zu l6schen.
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Rechtliche Unterrichtung

zur Durchfiihrung der Kommunalstatistiken fiir die Erstellung der Mietspiegel

in der Stadt Plauen

Die Hilfsmerkmale sind von den Erhebungsmerkmalen zum
friihestmoglichen Zeitpunkt zu trennen und unverziglich zu
l6schen, sobald die Uberpriifung der Erhebungs- und
Hilfsmerkmale auf ihre Schlissigkeit und Vollstandigkeit
abgeschlossen ist und sie auch fiir eine Anpassung des
Mietspiegels nach § 558d Absatz 2 Satz 2 des Biirgerlichen
Gesetzbuches nicht mehr benétigt werden. Die Daten sind
spatestens drei Jahre nach ihrer Erhebung zu I16schen.

Datensatze, bei denen eine fehlende Mietspiegelrelevanz
festgestellt wird, werden unverziiglich geléscht und als
Ausfall aus der Gesamterhebung registriert.

Vorliegende Papierfragebdgen und bei deren Verarbeitung
entstehende digitale Dateien werden spatestens einen
Monat nach Beendigung der Auswertungen vernichtet bzw.
geloscht.

Die Befragung erfolgt selbstverstandlich pseudonymisiert,
das heildt die erhobenen Daten und Angaben zu den
Befragungsteilnehmenden werden voneinander getrennt
gespeichert. Die Erhebung und die Verarbeitung der Daten
erfolgen unter strikter Einhaltung des Datenschutzes.

Bei etwaigen Riickfragen zum Thema Datenschutz steht
lhnen die Datenschutzbeauftragte der Stadt Plauen
(Datenschutz@plauen.de) zur Verfugung.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoRt, steht
lhnen das Recht auf Beschwerde bei der Sachsischen
Datenschutz —und Transparenzbeauftragten
(post@sdtb.sachsen.de) zu.

Datenschutzrechtliche Information

Die datenschutzrechtlichen Informationen geman Artikel 13
Absatze 1 und 2 sowie Artikel 14 Absatze 1 und 2 der
Datenschutz-Grundverordnung im Zusammenhang mit der
Erstellung des Mietspiegels finden Sie auf unserer
Internetseite unter www.plauen.de/mietspiegel. Sollten Sie
nicht die Mdglichkeit haben, die Informationen online
abzurufen, senden wir Ihnen diese auf Anfrage gern
postalisch zu.

Die erhobenen Daten werden ausschlieBlich zur
Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels verwendet.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des Artikels 238 § 4 EGBGB in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September
1994 (BGBI. | S. 2494; 1997 | S. 1061), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Oktober 2022 (BGBI. | S.
1966) geandert worden ist, handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig entgegen § 2 Absatz 1 oder 2, jeweils auch in
Verbindung mit Absatz 3, eine Auskunft nicht, nicht
rechtzeitig, nicht richtig oder nicht vollstandig erteilt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe bis zu
5.000 Euro geahndet werden.
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In-Kraft-Treten

Nach der Ausarbeitung und der Anerkennung der
Interessenvertreter wird der Mietspiegel voraussichtlich im
Frihjahr 2026 verdffentlicht und tritt ab dem Tag seiner
Veroéffentlichung in Kraft.

AnschlieBend wird der Plauener Mietspiegel jedem
Interessenten online oder ausgedruckt zur Verfligung
stehen.
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Anlage 4 - Wohnlagenkarte 2024
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Kartenbasis: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA
Quelle: Mietspiegel Stadt Plauen 2024
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Wohnwertmerkmal Zu- /Abschlag

Beschaffenheit

Baujahre bis 1918 -5%
Baujahre 1919 bis 1948 -4 %
Baujahre 1949 bis 1969 0%
Baujahre 1970 bis 1989 -5%
Baujahre 1990 bis 2002 +7%
Baujahre 2003 bis 2023 +21%
Die Wohnung liegt in einem Geb&aude mit mehr als 5 Vollgeschossen. -10 %
Wohnlage

gute Wohnlage +9%
durchschnittliche Wohnlage +0%
unterdurchschnittliche Wohnlage -4%

ModernisierungsmafRnahmen

Kernsanierung 1996 bis 2002 +3%
Kernsanierung 2003 bis 2009 +9%
Kernsanierung 2010 bis 2023 +28%

Vollstdéndige Modernisierung der Innen- oder Auf3enwanddédmmung nach 2002

0,
(ohne Kernsanierung) +50

Modernisierung der Sanitareinrichtung oder
der Elektroinstallationen einschlieRlich Verkabelungen nach 2009 +5%
(ohne Kernsanierung)

Weitere Ausstattungsbesonderheiten

Die Wohnung verflgt Uber ein zweites WC. +6%

Die Wohnung verfiigt Uber keinen Balkon oder keinen eigenen Garten. -7%

Die Wohnung verfugt tber wenigstens drei der folgenden barrierearmen Elemente:
- Es gibt eine bodengleiche Dusche im Bad.

- Die Steckdosen sind ab 40cm-Hohe erreichbar. +10 %
- Alle Turen sind mind. 90 cm breit.

- Die Wohnung ist schwellenfrei.

- Die Wohnung ist stufenlos erreichbar.

Die Wohnung verfiigt Uber eine Einbaukiiche mit Schréanken und mind. Spule, Herd

und Kihlschrank. *5%
Die Leitungen liegen auf Putz. (z.B. Strom, Gas, Wasser, Heizung) -4%
Die Wohnung liegt im 3. OG oder héher und verfligt Gber einen Aufzug +4 %
Die Wohnung liegt im EG, 1. OG oder 2.0G +4 %

Quelle: Mietspiegel Stadt Plauen 2024

* Als Kernsanierung gilt die vollstandige Erneuerung der Dacheindeckung, der Fassade, der Innen- und AuRenwéande, der
FuBboden, der Fenster, der Innen- und Auf3entliren sowie Leitungen, Sanitarausstattungen und Heizungssystemen.

** Dieses Merkmal gibt an, dass eine vollstandige Innen- oder AuRenwanddémmung nach 2002 durchgefuihrt wurde, ohne dass
eine Kernsanierung nach 2002 stattfand.

*** Dieses Merkmal gibt an, dass eine Modernisierung des Sanitérbereiches (mind. Fliesen, WC, Badewanne/Duschtasse und
Waschbecken) oder der Elektroinstallationen (einschlielich Verkabelungen) nach 2009 durchgefuhrt wurde, ohne dass eine
Kernsanierung nach 2009 stattfand.
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